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Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und 
Kollegen haben am 9. Jänner 2018 unter der Nr. 97/J an mich eine schriftliche 
parlamentarische Anfrage betreffend „Betrieb des Österreichischen Bundesheeres nach den 
Grundsätzen eines Milizsystems“ gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Nach Art. 79 Abs. 1 zweiter Satz Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) ist das „Bundesheer 

nach den Grundsätzen eines Milizsystems einzurichten“. Dabei geht der Verfassungsgesetz-
geber von drei Hauptkomponenten des österreichischen Milizsystems aus: 

 - vergleichsweise kurze Grundwehrdienstdauer und periodische, über einen längeren 
Zeitraum verteilte Wiederholungsübungen, 

 - Gestaltung der Schutz- und Verteidigungsaufgabe - zumindest überwiegend - als 
Gemeinschaftsaufgabe (und nicht im Wege einer berufsmäßigen Institution) und 

 - Existenz eines bestimmten, vergleichsweise kleinen Anteiles eines „stehenden Heeres“ 
zur Sicherstellung einer raschen Reaktionsfähigkeit im Anlassfall. 

Diese drei Parameter sind daher implizit verfassungsrechtlich vorgegeben und stehen weder 
dem einfachen Gesetzgeber noch den für die Heeresorganisation zuständigen Verwaltungs-
organen (Bundesregierung, Bundesminister für Landesverteidigung) zur Disposition. 
Tatsächlich besteht das österreichische Bundesheer zu mehr als 50 % aus Wehrpflichtigen 
des Milizstandes und zu weniger als 50 % aus einem „stehenden Heer“ (Soldaten im 
Dienstverhältnis, im Ausbildungsdienst und als Grundwehrdienst leistende Soldaten). 

Zu 2: 

Eine allfällige Wiedereinführung von verpflichtenden Waffenübungen ist eine Frage des 
militärischen Bedarfs und unterliegt einer ständigen Evaluierung. 
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Zu 3: 

Das österreichische Bundesheer ist – wie schon in der Antwort zu Frage 1 ausgeführt – nach 
den Grundsätzen eines Milizsystems einzurichten. Das Wehrgesetz formuliert dazu: „Die 

Einsatzorganisation hat überwiegend Truppen zu umfassen, die zu Übungszwecken oder 
zum Zwecke eines Einsatzes zusammentreten“. Der Begriff „Verband“ wird im Gesetz nicht 
verwendet. Nach Erreichen der derzeitigen Zielausbaustufe im Jahr 2026 wird die Miliz 
mehr als 50 % der Truppen umfassen, womit den Anforderungen des Wehrgesetzes 
jedenfalls entsprochen wird. 

Mario KUNASEK 
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